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Sehr geehrte Mandanten,

wer von Ihnen Unternehmer ist und einen Firmenwagen im Betriebs-

vermögen hat, den er auch privat nutzt, kennt das Problem: Für die

Privatnutzung muss eine sogenannte Nutzungsentnahme versteuert

werden. Dies geschieht entweder mittels der pauschalen Ein-Pro-

zent-Methode oder durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch.

Gerade aufgrund der digitalen Lösungen für Fahrtenbücher gewinnt

diese Variante wieder mehr an Bedeutung, zumal aufgrund der Ermitt-

lung des tatsächlichen Privatanteils auch eine gerechte Lösung gege-

ben zu sein scheint. Tatsächlich gibt es jedoch auch hier eine unlogi-

sche und unfaire Besteuerung. Diese tritt immer bei Veräußerung des

Firmenwagens auf, da der Veräußerungserlös komplett zu versteuern

ist. Demgegenüber können jedoch die Anschaffungskosten nicht kom-

plett steuermindernd eingesetzt werden, da auf die Abschreibung des

Fahrzeugs auch eine Nutzungsentnahme entsprechend des ermittelten

Anteils der Privatfahrten angewendet wird.

Erfreulicherweise klärt nun jedoch der Bundesfinanzhof (Az: VIII R

9/18), ob im Rahmen einer Einnahme-Überschuss-Rechnung der Erlös

aus der Veräußerung eines im Betriebsvermögen befindlichen Pkw in

voller Höhe der Besteuerung zugrunde zu legen ist, wenn der Wagen

nur zu 25 % betrieblich genutzt wurde, sodass sich die Abschreibung

ebenfalls nur in dieser Höhe ausgewirkt hat.

Würde man hier den Fall folgerichtig behandeln, dürfte auch ein Veräu-

ßerungserlös nur in der prozentualen Höhe besteuert werden, wie sich

die Anschaffungskosten des Fahrzeugs mindernd ausgewirkt haben.

Die Entscheidung des Bundesfinanzhofs ist daher mit Spannung zu

erwarten.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Winfried Darius
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle 
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.09.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

 � Einkommensteuer

 � Kirchensteuer

 � Körperschaftsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.09. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge September 2018

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spä-

testens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Sep-

tember ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 26.09.2018.

ELFE: Geburtsurkunde, Eltern- und Kindergeld bald 
per App?

Ein von Thüringen mit am 06.07.2018 im Bundesrat eingebrachter 

Entschließungsantrag soll jungen Eltern dank E-Government auto-

matisch zu Geburtsurkunde, Elterngeld und Kindergeld verhelfen. Mit 

dem Antrag fordert der Bundesrat die Bundesregierung auf, notwendi-

ge rechtliche Änderungen in verschiedenen Fachgesetzen vorzulegen. 

Dies meldet das Finanzministerium Thüringen.

Zur Realisierung des papierlosen Antrages sei es notwendig, der elek-

tronischen Übermittlung der Geburtsurkunden zuzustimmen. Zudem 

bedürfe es beim Elterngeld eines alternativen Nachweises der Einkom-

men durch Zugriff auf Daten aus den elektronischen Lohnsteuerbe-

scheinigungen, der anlassbezogenen Auszahlung von Kindergeld und 

der Nutzung der Identifikationsnummer nach §139b Abgabenordnung. 

Die Mitwirkung der Eltern bräuchte künftig lediglich aus einer Einwil-

ligung beziehungsweise Beauftragung zur Datenverarbeitung und der 

Mitteilung von Lebenssachverhalten, die die Eltern selbst ändern wol-

len, insbesondere Elternzeit- und Teilzeitwünsche, zu bestehen, so das 

Finanzministerium Thüringen.

Das Projekt ELFE – Einfache Leistung für Eltern – wird laut thüringi-

schem Finanzministerium von Verwaltungsexperten der Hansestadt 

Bremen vorangetrieben. Die entwickelte Anwendung (App) stelle nicht 

nur den Antrag, sondern auch das gesamte Verwaltungsverfahren di-

gitalisiert dar.

Finanzministerium Thüringen, PM vom 04.07.2018

Steuerberater: Keine Auftragsverarbeiter nach der 
DSGVO

Der Deutsche Steuerberaterverband (DStV) und die Bundessteuerbe-

raterkammer (BStBK) sehen in den Leistungen der Steuerberater im 

Bereich der Lohn- und Gehaltsbuchführung eine eigenverantwortlich 

erbrachte Fachleistung, sodass auch in diesem Bereich, ebenso wie bei 

der Finanzbuchhaltung, keine Verträge zur Auftragsverarbeitung mit 

den Mandanten nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ge-

schlossen werden müssen.

Wie der DStV mitteilt, meint das auch das Bayerische Landesamt für 

Datenschutzaufsicht in einer aktuellen Information. Maßgeblich sei, 

dass Steuerberater aufgrund ihres Berufsrechts stets weisungsunab-

hängig und eigenverantwortlich tätig sind und besondere Pflichten wie 

etwa die berufliche Verschwiegenheit zu beachten haben. DStV und 

BStBK kündigten an, sich mit den zuständigen Datenschutzbehörden 

austauschen zu wollen, um in dieser Frage bundesweit Rechtssicher-

heit für Mandanten und Steuerberater zu erreichen.

Hintergrund: Seit dem 25.05.2018 müssten die neuen Vorschriften der 

DSGVO und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG 2018) in Unter-

nehmen, aber auch in Steuerberatungskanzleien umgesetzt sein.

Deutscher Steuerberaterverband, PM vom 30.07.2018

Internationales Privatrecht auch im Steuerrecht zu 
beachten

Gerichte dürfen Verträge, die ausländischem Recht unterliegen, nicht 

nach deutschem Recht auslegen. Sie müssen daher nicht nur die aus-
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ländischen Rechtsnormen, sondern auch deren Anwendung in der 

Rechtspraxis ermitteln und haben hierfür gegebenenfalls einen Sach-

verständigen hinzuzuziehen, wie der Bundesfinanzhof (BFH) entschie-

den hat.

Im Streitfall produzierte die Klägerin, eine deutsche Fondsgesellschaft, 

einen Spielfilm. Sie räumte die Rechte zur Verwertung des Films einem 

ausländischen Vertriebsunternehmen ein. Die Verträge waren im We-

sentlichen kalifornischem Recht unterstellt.

Zwischen dem Finanzamt und dem Fonds war streitig, ob und gege-

benenfalls in welcher Höhe eine am Schluss der Vertragslaufzeit vom 

Vertriebsunternehmen zu leistende Zahlung in der Bilanz des Fonds 

bereits während der Laufzeit des Vertrags gewinnerhöhend auszu-

weisen war. Finanzamt und Finanzgericht (FG) hatten die Verträge 

nach den in Deutschland üblichen Methoden ausgelegt, während der 

BFH unter Beachtung der Vorgaben des Internationalen Privatrechts 

nun eine Auslegung nach kalifornischem Recht verlangt. Im Streitfall 

fehlten daher Feststellungen zu den Grundsätzen, nach denen Wil-

lenserklärungen und Verträge nach kalifornischem Recht auszulegen 

sind. Weiter gehe es darum, ob das kalifornische Zivilrecht Begriffe wie 

„Fälligkeit“ und „aufschiebende“ sowie „auflösende Bedingung“ kennt 

und ob es diesen Begriffen die gleiche Bedeutung wie das deutsche 

Zivilrecht beimisst. Zu klären ist auch, wie Begriffe wie „Call Option“ 

und „Final Payment“ nach kalifornischem Rechtsverständnis zu beur-

teilen sind.

Die Ermittlung ausländischen Rechts darf laut BFH wegen der erfor-

derlichen Hinzuziehung eines Sachverständigen nicht vom Revisions-

gericht selbst durchgeführt werden. Zuständig sei vielmehr das FG, an 

das das Verfahren wegen eines so genannten Rechtsanwendungsfehlers 

trotz Fehlens einer diesbezüglichen Rüge zurückverwiesen worden sei.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 07.12.2017, IV R 23/14

Kindergeld: Ausbildungsbereitschaft volljährigen 
Kindes muss belegbar sein

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes erfordert die 

Berücksichtigung eines Kindes gemäß § 32 Absatz 4 Satz 1 Nr. 2c Ein-

kommensteuergesetz (EStG), dass sich dieses ernsthaft um einen Aus-

bildungsplatz bemüht hat.

Nach § 32 Absatz 4 Satz 1 Nr. 2c EStG wird ein Kind, das das 18., nicht 

aber das 25. Lebensjahr vollendet hat, steuerlich berücksichtigt, wenn 

es eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatzes nicht beginnen 

oder fortsetzen kann.

Das Bemühen ist laut FG glaubhaft zu machen. Pauschale Angaben, 

das Kind sei im fraglichen Zeitraum ausbildungsbereit gewesen, habe 

sich ständig um einen Ausbildungsplatz bemüht oder sei stets bei der 

Agentur für Arbeit als ausbildungsplatzsuchend gemeldet gewesen, 

reichen dem FG nicht aus. Um einer missbräuchlichen Inanspruchnah-

me des Kindergeldes entgegenzuwirken, müsse sich die Ausbildungs-

bereitschaft des Kindes durch belegbare Bemühungen um einen Aus-

bildungsplatz objektiviert haben, fordert das Gericht.

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 20.02.2018, 6 K 135/17, rechts-

kräftig

Kindergeld: Kein Zählkindervorteil bei  
„Patchwork-Familie“ ohne Trauschein

Leben die Eltern eines gemeinsamen Kindes in nichtehelicher Lebens-

gemeinschaft zusammen und sind in deren Haushalt auch zwei älte-

re, aus einer anderen Beziehung stammende Kinder eines Elternteils 

aufgenommen, erhält der andere Elternteil für das gemeinsame Kind 

nicht den nach § 66 Absatz 1 Einkommensteuergesetz erhöhten Kin-

dergeldbetrag für ein drittes Kind. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) 

entschieden.

Seiner Ansicht nach begegnet es keinen verfassungsrechtlichen Be-

denken, dass einem in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft le-

benden Elternteil im Hinblick auf die in seinem Haushalt lebenden, 

bei ihm kindergeldrechtlich nicht zu berücksichtigenden Kinder des 

anderen Elternteils der Zählkindervorteil versagt wird, während einem 

Stiefelternteil dieser Zählkindervorteil für die Kinder seines Ehegatten 

gewährt wird.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 25.04.2018, III R 24/17

Grundsteuer C nur nach Reform möglich

Die Einführung einer Grundsteuer C für unbebaute Flächen auf Basis 

der jetzigen Einheitsbewertung ist nicht möglich. Die Bundesregierung 
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erklärt in ihrer Antwort (BT-DRs. 19/3077) auf eine Kleine Anfrage der 

FDP-Fraktion (BT-Drs. 19/2640), das Bundesverfassungsgericht habe 

die Einheitsbewertung für bebaute Grundstücke in den alten Ländern 

als nicht mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz vereinbar be-

zeichnet. 

„Eine Erhebung der Grundsteuer C auf Basis gleichheitswidriger Ein-

heitswerte ist nicht sachgerecht und wäre auch verfassungsrechtlich 

bedenklich, weil das Bundesverfassungsgericht die schon als verfas-

sungswidrig festgestellten alten Einheitswerte 1964 nur noch über-

gangsweise zur Aufrechterhaltung der bisherigen Grundsteuer ge-

stattet hat“, schreibt die Bundesregierung. Über die Einführung und 

Ausgestaltung einer Grundsteuer C müsse im Kontext mit der Reform 

der Grundsteuer insgesamt entscheiden werden. 

Zur Reform der Grundsteuer insgesamt stellt die Bundesregierung fest, 

das Urteil des Bundesverfassungsgerichts lasse grundsätzlich einen 

breiten Spielraum. Das kommunale Hebesatzrecht solle beibehalten 

werden: „Letztlich wird die Höhe der Grundsteuer durch das verfas-

sungsrechtlich verankerte Hebesatzrecht der Kommunen bestimmt.“ 

Deutscher Bundestag, PM vom 17.07.2018

Bauträgerfälle: Änderung der Umsatzsteuer- 
festsetzung zulasten leistenden Unternehmers  
bei Abtretbarkeit der Ansprüche gegen Leistungs-
empfänger zulässig 

Für die Änderung von Umsatzsteuerfestsetzungen zulasten eines Bau-

unternehmers reicht es in so genannten Bauträgerfällen gemäß § 27 

Absatz 19 Umsatzsteuergesetz (UStG) aus, wenn dem Unternehmer 

gegen den Leistungsempfänger zum Zeitpunkt der Änderung Fest-

setzung ein abtretbarer Anspruch zustand. Dies hat das Finanzgericht 

(FG) Münster entschieden.

Die Klägerin betreibt ein Bauunternehmen und erbrachte im Jahr 2012 

Bauleistungen an eine Bauträgerin. Die hierauf entfallende Umsatz-

steuer hatte die Leistungsempfängerin nach § 13b UStG entrichtet, 

machte aber unter Berufung auf das Urteil des Bundesfinanzhofes 

(BFH) vom 22.08.2013 (V R 37/10) einen Erstattungsanspruch gegen-

über dem Finanzamt geltend. Trotz Hinweises des Finanzamts erteilte 

die Klägerin zunächst keine korrigierten Rechnungen und erklärte auch 

nicht die Abtretung der Zahlungsansprüche gegen die Bauträgerin. 

Das Finanzamt änderte daraufhin die Umsatzsteuerfestsetzung für 

2012 im Jahr 2015 zulasten der Klägerin. Hiergegen wandte die Kläge-

rin ein, keinen abtretbaren Anspruch gegen ihre Leistungsempfängerin 

zu haben; jedenfalls sei dieser verjährt. Während des Klageverfahrens 

erklärte die Klägerin dennoch die Abtretung und stellte berichtigte 

Rechnungen aus.

Die Klage hatte keinen Erfolg. Die Änderung der Umsatzsteuerfestset-

zung sei durch § 27 Absatz 19 UStG gedeckt, so das FG Münster. Gegen 

diese Vorschrift bestünden keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Sie 

sei im Einklang mit der BFH-Rechtsprechung allerdings unionsrechts-

konform dahingehend auszulegen, dass eine Änderung dann zulässig 

sei, wenn dem leistenden Unternehmer ein abtretbarer Anspruch auf 

Zahlung der gesetzlich entstandenen Umsatzsteuer gegen den Leis-

tungsempfänger zusteht.

Ein solcher Anspruch stehe der Klägerin gegen die Bauträgerin gemäß 

§ 313 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches zu, weil die Vertragspar-

teien in Übereinstimmung mit der damals geltenden Verwaltungsauf-

fassung davon ausgegangen seien, dass die Leistungsempfängerin die 

Umsatzsteuer schulde. Durch die BFH-Rechtsprechung sei es zu einer 

schwerwiegenden Veränderung in Bezug auf die Person des Steuer-

schuldners als Vertragsgrundlage gekommen.

Ob der Anspruch verjährt sei, sei unerheblich, da eine Verjährung le-

diglich eine Einrede ermögliche, an der Abtretbarkeit aber nichts än-

dere. Jedenfalls sei aber die dreijährige Verjährungsfrist zum Zeitpunkt 

der Änderung des Umsatzsteuerbescheids für 2012 im Jahr 2015 noch 

nicht abgelaufen gewesen. Dies gelte unabhängig davon, ob für den 

Beginn der Verjährung die Ausführung der Bauleistung (2012), die 

Kenntnis des leistenden Unternehmers vom Erstattungsanspruch des 

Leistungsempfängers (2015), die Verkündung des BFH-Urteils vom 

22.08.2013 oder die Verkündung der ersten höchstrichterlichen Ent-

scheidung über mögliche Nachzahlungsansprüche (BFH, Urteil vom 

23.2.2017, V R 16/16 und V R 24/16) maßgeblich sei.

Die erst im Klageverfahren erklärte Abtretung führt laut FG zu keinem 

anderen Ergebnis. Hierüber könne nicht im vorliegenden Verfahren, 

sondern im Verfahren über einen Abrechnungsbescheid, entschieden 

werden. Gleiches gelte für die berichtigten Rechnungen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 15.05.2018, 5 K 3278/15 U
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Hauptsächlich im Ausland lebender Ehegatte hat 
keinen inländischen Wohnsitz

Das Finanzgericht (FG) Hamburg hat eine Klage abgewiesen, mit der 

ein Steuerpflichtiger die Zusammenveranlagung mit seiner vorwie-

gend im Ausland lebenden Ehefrau begehrte. Die Eheleute hatten 

2010 in Kenia geheiratet und besaßen dort ein Wohngrundstück zu 

Eigentum. Im Jahr der Eheschließung verbrachte die Ehefrau 42 Tage 

in Deutschland, in den Streitjahren 2012 und 2013 waren es 21 bezie-

hungsweise 23 Tage. Der Ehemann hielt sich in den Wintermonaten 

circa zehn Wochen in Kenia auf. Die Ehefrau reiste jeweils mit einem 

Visum für kurzfristige Aufenthalte (Erlaubnis für Aufenthalte von ma-

ximal 90 Tagen je 189 Tage) ein. Vom 08.09.2011 bis 08.12.2011 war 

sie in der Wohnung ihres Ehemannes in Hamburg gemeldet. Aufgrund 

der am 12.09.2013 beantragten und ihr am 19.09.2014 erteilten Auf-

enthaltserlaubnis meldete sie sich ab dem 24.10.2014 wieder in Ham-

burg an.

Das FG hat einen Wohnsitz der Ehefrau in der Wohnung ihres Man-

nes in Hamburg während der Streitjahre verneint. Ihr sei bereits aus 

aufenthaltsrechtlichen Gründen nicht uneingeschränkt eine jederzei-

tige Nutzung möglich gewesen. Vor allem sei sie aber nur mit zeitlich 

beschränkten Visa für Kurzaufenthalte in Deutschland gewesen. Die 

generelle Vermutung, dass ein nicht dauernd getrennt lebender Ehe-

gatte seinen Wohnsitz dort habe, wo sich seine Familie befinde, sei im 

Streitfall durch die konkreten tatsächlichen Verhältnisse widerlegt. Die 

Aufenthalte der Ehefrau in Deutschland seien lediglich als Besuche zu 

qualifizieren. Gewissermaßen als Trostpflaster seien Unterstützungs-

zahlungen an die Ehefrau als außergewöhnliche Belastung in besonde-

ren Fällen berücksichtigt worden.

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 12.04.2018, 1 K 202/16, Nichtzu-

lassungsbeschwerde beim BFH: Az. III B 65/18

Einladung zu Kreuzfahrt löst keine Schenkungsteuer 
aus

Die Einladung zu einer Kreuzfahrt unterliegt nicht der Schenkungsteu-

er. Dies hat das Finanzgericht (FG) Hamburg entschieden, allerdings 

die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Der Kläger und seine Lebensgefährtin hatten eine fünfmonatige Welt-

reise in einer Luxuskabine (Penthouse Grand Suite mit Butlerservice) 

unternommen. Die Kosten hierfür beliefen sich insgesamt auf rund 

500.000 Euro. Noch während der Reise informierte der Kläger das Fi-

nanzamt von dem Sachverhalt und erbat eine schenkungsteuerrecht-

liche Einschätzung. Das Finanzamt forderte den Kläger daraufhin zur 

Abgabe einer Schenkungsteuererklärung auf. Dem folgte der Kläger, 

erklärte aber nur einen Betrag von rund 25.000 Euro, der auf Anrei-

sekosten der Lebensgefährtin und ihren Kostenanteil für Ausflüge und 

Verpflegung entfiel. Das Finanzamt berücksichtigte demgegenüber 

einen steuerpflichtigen Erwerb der Lebensgefährtin in Höhe der hälf-

tigen Gesamtkosten zuzüglich der vom Kläger übernommenen Steuer. 

Dem ist das FG nicht gefolgt. Der Kläger habe seiner Lebensgefährtin 

zwar ein eigenes Forderungsrecht gegenüber dem Reiseveranstalter 

eingeräumt. Dadurch sei sie aber nicht in dem erforderlichen Maße 

bereichert worden. Denn sie habe hierüber nicht frei verfügen können. 

Vielmehr sei die Zuwendung daran geknüpft gewesen, den Kläger zu 

begleiten. Allein die „Mitnahme“ auf die Kreuzfahrt sei nur als Gefällig-

keit zu beurteilen. Eine Vermögensmehrung bei der Lebensgefährtin sei 

auch nicht durch einen Verzicht des Klägers auf Wertausgleich erfolgt. 

Denn es handele sich um Luxusaufwendungen, die die Lebensgefährtin 

sonst nicht aufgewandt hätte. Schließlich sei auch durch das Erleben 

der Reise selbst keine Vermögensmehrung eingetreten. Die Begleitung 

auf der Reise erschöpfe sich vielmehr im gemeinsamen Konsum.

Das Gericht hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. 

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 12.06.2018, 3 K 77/17, nicht 

rechtskräftig
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Überlassung möblierter Wohnungen: Ortsübliche 
Marktmiete kann Zuschlag für Möblierung erfordern

Bei der Vermietung möblierter oder teilmöblierter Wohnungen kann 

es zur Ermittlung der ortsüblichen Marktmiete erforderlich sein, einen 

Zuschlag für die Möblierung zu berücksichtigen. Ein solcher Möblie-

rungszuschlag ist laut Bundesfinanzhof (BFH) dann zu berücksichtigen, 

wenn er sich aus einem örtlichen Mietspiegel oder aus am Markt reali-

sierbaren Zuschlägen ermitteln lässt. Eine Ermittlung in anderer Weise 

komme nicht in Betracht.

Nach § 21 Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes in der Fassung der 

Streitjahre 2006 bis 2010 war die Nutzungsüberlassung in einen ent-

geltlichen und einen unentgeltlichen Teil aufzuteilen, wenn das Entgelt 

für die Überlassung einer Wohnung zu Wohnzwecken weniger als 56 

Prozent der ortsüblichen Marktmiete beträgt.

Im Streitfall vermieteten die Kläger ihrem Sohn eine 80 Quadratmeter 

große Wohnung. Die Wohnung war mit einer neuen Einbauküche aus-

gestattet; zudem wurden eine Waschmaschine und ein Trockner zur 

Nutzung überlassen. Die Kläger machten in ihren Einkommensteuerer-

klärungen Werbungskostenüberschüsse aus Vermietung und Verpach-

tung geltend. Sie unterließen es, für die mitvermieteten Geräte die 

ortsübliche Vergleichsmiete gesondert zu erhöhen, berücksichtigten 

die überlassenen Gegenstände jedoch nach dem Punktesystem des 

Mietspiegels. Das Finanzamt erkannte die Werbungskostenüberschüs-

se teilweise nicht an, weil es von einer verbilligten Vermietung ausging. 

Die Klage vor dem Finanzgericht (FG) hatte überwiegend keinen Erfolg.

Demgegenüber sah der BFH die Revision der Kläger als begründet 

an. Nach seinem Urteil ist für die Überlassung von möblierten oder 

teilmöblierten Wohnungen grundsätzlich ein Möblierungszuschlag 

anzusetzen, da derartige Überlassungen regelmäßig mit einem ge-

steigerten Nutzungswert verbunden sind, die sich häufig auch in einer 

höheren ortsüblichen Miete niederschlagen. Zur Ermittlung der orts-

üblichen Miete sei der örtliche Mietspiegel heranzuziehen. Sieht der 

Mietspiegel zum Beispiel für eine überlassene Einbauküche einen pro-

zentualen Zuschlag oder eine Erhöhung des Ausstattungsfaktors über 

ein Punktesystem vor, sei diese Erhöhung als marktüblich anzusehen.

Lässt sich dem Mietspiegel hierzu nichts entnehmen, sei ein am ört-

lichen Mietmarkt realisierbarer Möblierungszuschlag zu berücksichti-

gen. Kann auch dieser nicht ermittelt werden, sei auf die ortsübliche 

Marktmiete ohne Möblierung abzustellen. Es komme insbesondere 

nicht in Betracht, einen Möblierungszuschlag aus dem Monatsbetrag 

der linearen Absetzung für Abnutzung für die überlassenen Möbel und 

Einrichtungsgegenstände abzuleiten. Auch der Ansatz eines prozentu-

alen Mietrenditeaufschlags sei nicht zulässig.

Im Streitfall verwies der BFH die Sache an das FG zurück, damit es 

feststellt, ob die Überlassung einer Einbauküche zu den Ausstattungs-

merkmalen des städtischen Mietspiegels gehört.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 06.02.2018, IX R 14/17

Entgelte für Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe 
in die Natur grundsätzlich im Jahr des Zuflusses zu 
versteuern

Das Nutzungsentgelt für die Zurverfügungstellung eines Grundstücks 

als Ausgleichsfläche für den Naturschutz (in Form so genannter Öko-

punkte) ist im Rahmen der Überschusseinkünfte grundsätzlich im Jahr 

des Zuflusses zu versteuern. Gleiches gilt für ein Entgelt für die Über-

nahme einer Kompensationsverpflichtung für die Beeinträchtigung der 

Natur durch Baumaßnahmen. Dies hat das Finanzgericht (FG) Schles-

wig-Holstein entschieden.

Entgelte, die für Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in die Natur ge-

zahlt werden, seien im Jahr des Zuflusses zu erfassen, wenn der zu-

grundeliegende Vertrag entweder eine unbestimmte Laufzeit vorsieht 

oder hierzu keine Angaben enthält, so das FG. Einer Anwendung des 

§ 11 Absatz 1 Satz 3 Einkommensteuergesetz (EStG) auf den Streitfall 

stehe der eindeutige Wortlaut entgegen, der einen von vorneherein 

bestimmten Zeitraum voraussetzt. Eine entsprechende Anwendung 

der vom Bundesfinanzhof zur Frage der Rechnungsabgrenzung bei un-

bestimmter Vertragsdauer entwickelten und von der Finanzverwaltung 

für bilanzierende Steuerpflichtige übernommenen Rechtsprechung 

(vgl. BFH, Urteil vom 09.12.1993, IV R 130/91 sowie BMF-Schreiben 

vom 15.03.1995), wonach bei unbestimmter Vertragsdauer von einer 

25-jährigen Laufzeit auszugehen sei, komme nicht in Betracht, da die 

Gewinnermittlung bei bilanzierenden Steuerpflichtigen zur Wahrung 

des Realisationsprinzips anders als im Bereich der Überschussermitt-

lung grundsätzlich zeitraumbezogen erfolge.

Allgemeine 
Informationen
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Das FG hat die Revision gegen das Urteil zugelassen. Das Revisions-

verfahren ist beim BFH unter dem Aktenzeichen IX R 3/18 anhängig.

Finanzgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 10.03.2017, 2 K 118/16, 

nicht rechtskräftig

Nach Inanspruchnahme degressiver AfA:  
Wechsel zu AfA nach tatsächlicher Nutzungsdauer 
ausgeschlossen

Wer die degressive Gebäude-AfA in Anspruch genommen hat, kann 

nicht nachträglich zur AfA nach der tatsächlichen Nutzungsdauer 

übergehen. Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) zu § 7 Absatz 5 Ein-

kommensteuergesetz (EStG) entschieden.

Bei der degressiven AfA handelt es sich um die Abschreibung der An-

schaffungs- oder Herstellungskosten eines Wirtschaftsguts nach fal-

lenden Staffelsätzen. Diese beliefen sich nach § 7 Absatz 5 Satz 1 Nr. 2 

EStG in seiner im Streitfall maßgeblichen Fassung bei Gebäuden in den 

ersten acht Jahren auf jeweils 5 Prozent, in den darauf folgenden sechs 

Jahren auf jeweils 2,5 Prozent und in den darauf folgenden 36 Jahren 

auf jeweils 1,25 Prozent. Die degressive AfA führt zu einer Steuerstun-

dung durch Vorverlagerung von AfA.

Aufgrund der degressiven Ausgestaltung wäre es für die Steuerpflich-

tigen vorteilhaft, zunächst die degressive AfA in Anspruch zu nehmen 

und später auf die lineare AfA von zum Beispiel drei Prozent für Gebäu-

de überzugehen, die zu einem Betriebsvermögen gehören und nicht 

Wohnzwecken dienen (§ 7 Absatz 4 Satz 1 EStG). Einen derartigen 

Wechsel hatte der BFH allerdings bereits in der Vergangenheit ausge-

schlossen.

Offen war bislang demgegenüber, ob ein Wechsel von der degressiven 

AfA zur AfA nach der tatsächlichen Nutzungsdauer (§ 7 Absatz 4 Satz 

2 EStG) möglich ist. Bei Gebäuden mit einer tatsächlichen Nutzungs-

dauer von weniger als 50 Jahren kann die AfA danach entsprechend 

dieser verkürzten Nutzungsdauer vorgenommen werden. Dies machte 

die Klägerin in dem vom BFH jetzt entschiedenen Streitfall geltend. 

Sie vermietete ein 1994 bebautes Grundstück an ihren Ehemann zum 

Betrieb eines Autohauses. Bei ihren Einkünften aus Vermietung und 

Verpachtung nahm sie die degressive AfA in Anspruch (8 x 5 Prozent, 6 

x 2,5 Prozent und 36 x 1,25 Prozent). Nach Ablauf der ersten 14 Jahre 

errichtete die Klägerin 2009 auf dem Grundstück unter anderem einen 

Anbau und machte im Übrigen geltend, die Nutzungsdauer sämtlicher 

Gebäude betrage nur noch zehn Jahre. Sie begehrte nunmehr eine AfA 

entsprechend der tatsächlichen Nutzungsdauer.

Die von der Klägerin erstrebte Kombination von degressiver AfA und 

AfA nach der tatsächlichen Nutzungsdauer hat der BFH verworfen. Der 

BFH begründet dies damit, dass § 7 Absatz 5 EStG die Nutzungsdauer 

eines Gebäudes typisiert und damit der Rechtsvereinfachung dient. Bei 

Wahl der degressiven AfA nach § 7 Absatz 5 EStG erübrige sich die Fest-

stellung der tatsächlichen Nutzungsdauer des Gebäudes. Der Steuer-

pflichtige entscheide sich bei Wahl der degressiven AfA bewusst dafür, 

die Herstellungskosten des Gebäudes in 50 der Höhe nach festgelegten 

Jahresbeträgen geltend zu machen. Die Vereinfachung trete nur ein, 

wenn die Wahl über die gesamte Dauer der Abschreibung bindend sei. 

Die Wahl der degressiven AfA ist deshalb im Grundsatz unabänderlich. 

Bundesfinanzhof, Urteil vom 29.5.2018, IX R 33/16

Kindergeld: Anspruch endet bei Ausbildung des 
Kindes zur Erzieherin nicht schon mit bestandener 
Abschlussprüfung

Absolviert ein Kind eine Ausbildung zur Erzieherin, endet der Kinder-

geldanspruch nicht schon mit der Bekanntgabe des Ergebnisses der 

Abschlussprüfung. Dies stellt das Finanzgericht (FG) Baden-Württem-

berg klar.

Die Tochter der Klägerin absolvierte eine Ausbildung zur Erzieherin. Sie 

schloss mit der Stadt einen Berufsausbildungsvertrag. Danach dauerte 

die Ausbildung insgesamt drei Jahre und zwar vom 09.09.2013 bis zum 

08.09.2016. Diese Vereinbarung entspricht der Ausbildungs- und Prü-

fungsordnung an den Fachschulen für Sozialpädagogik des Ministeri-

ums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg. Danach dauert 

die Ausbildung „unabhängig vom Zeitpunkt der Abschlussprüfung drei 

Jahre und gliedert sich in theoretische und praktische Ausbildungsin-

halte. Die praktische Ausbildung umfasst mindestens 600 Stunden 

praktische Ausbildung pro Jahr“.

Die Tochter bestand die Abschlussprüfung im Juli 2016 und führt seit 

dem 09.09.2016 die Berufsbezeichnung „Staatlich anerkannte Erzie-

herin“. Bis zu diesem Zeitpunkt erhielt sie eine Ausbildungsvergütung. 
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Die beklagte Familienkasse hob ab August 2016 die Kindergeldfestset-

zung auf und forderte Kindergeld für die Monate August und Septem-

ber 2016 zurück. Das Ausbildungsverhältnis habe mit Bekanntgabe des 

Prüfungsergebnisses im Juli 2016 geendet. Die im Ausbildungsvertrag 

vereinbarte Ausbildungszeit sei nach ihrer Dienstanweisung (Stand 

2017) ohne Belang. Die Klägerin erhob Klage.

Das FG Baden-Württemberg entschied zugunsten der Klägerin und 

setzte Kindergeld für die Tochter für die Monate August und Septem-

ber 2016 fest. Im Streitfall sei die Ausbildungsdauer durch eine Rechts-

vorschrift festgelegt gewesen. Danach habe die Ausbildung mit Ablauf 

des 08.09.2016 geendet. Erst zu diesem Zeitpunkt seien neben den 

theoretischen auch die praktischen Ausbildungsinhalte vollständig 

vermittelt gewesen. Die Tochter sei auch erst ab dem 09.09.2016 be-

rechtigt gewesen, ihre Berufsbezeichnung zu führen.

Das Berufsbildungsgesetz stehe nicht entgegen. Die bundesrechtliche 

Vorschrift, nach der eine bestandene Berufsausbildung vor Ablauf der 

Ausbildungszeit mit der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses ende, 

komme im Streitfall nicht zur Anwendung. Denn die Tochter habe die 

Berufsausbildung an einer dem Landesrecht Baden-Württemberg un-

terstehenden berufsbildenden Schule absolviert.

Die Entscheidung ist rechtskräftig.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Entscheidung vom 24.04.2018, 10 

K 112/18, rechtskräftig

Aufenthaltsbestimmungsrecht: Ein Schulschwänzer 
muss seine Mutter verlassen

Fehlt der neunjährige Sohn eines getrennt lebenden Ehepaares, der 

bei der Mutter wohnt, immer wieder in der Schule und sind seine No-

ten deswegen auch schlecht, so spricht das dafür, dass die Mutter nur 

eingeschränkt erziehungsfähig ist. Deswegen könnte es besser für den 

Jungen sein, wenn er zum Vater zieht. Ist zu erwarten, dass der den 

Sohn „gut betreuen“ und für regelmäßigen Schulbesuch sorgen wird, 

so ist das Aufenthaltsbestimmungsrecht dem Vater zuzusprechen. 

Das kann auch dann greifen, wenn die Frau wegen ihrer Arbeitslosig-

keit eigentlich mehr Zeit für den Jungen haben müsste als der berufs-

tätige Vater. 

Brandenburgisches OLG, 10 UF 62/16 vom 26.09.2016

Unterhalt: Eine Zweitausbildung müssen Eltern nur 
ausnahmsweise finanzieren

Haben die Eltern einer jungen Frau nach der mittleren Reife eine Aus-

bildung zur Bühnentänzerin finanziert, so müssen sie der Tochter auch 

dann keine weitere Ausbildung bezahlen, wenn der in dem erlernten 

Job keine Arbeitsstelle findet. Macht sie das Abitur nach und beginnt 

sie ein Studium (hier Psychologie), das auch nicht als „aufbauend 

auf den Ausbildungsberuf“ anzuerkennen ist, so kann das Land (hier 

Nordrhein-Westfalen, das der jungen Dame Leistungen nach dem 

Bundesausbildungsförderungsgesetz – BAföG – gezahlt hat) sich nicht 

an den Eltern schadlos halten. 

Hat der erste Beruf den Neigungen, Fähigkeiten und Begabungen der 

Tochter entsprochen, so darf das Risiko einer Nichtbeschäftigung nicht 

auf die Eltern verlagert werden. 

OLG Hamm, 7 UF 18/18 vom 27.04.2018

Kinder-Betreuungsplatz: Tageseinrichtung oder  
Tagespflege legt die Kommune fest

Dass Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Kinder-Betreuungsplatz 

für ihren unter dreijährigen Nachwuchs haben, bedeutet nicht, dass 

sie generell unter mehreren Angeboten am Ort auswählen können. 

Bietet die Kommune einen (zumutbaren) Betreuungsplatz (hier in ei-

ner Tageseinrichtung) an und kann von den Eltern dagegen kein „aus-

reichender Grund“ vorgebracht werden, so muss ihnen kein anderer 

Platz in einer Tageseinrichtung angeboten werden. Das Gesetz geht 

von einer „prinzipiellen Gleichwertigkeit der Betreuung in einer der 

beiden Einrichtungen aus“. 

OVG Sachsen, 1 B 251/14 vom 24.11.2014

Keine studentische Krankenversicherung  
für Doktoranden

Doktoranden, die ihr Promotionsstudium nach Abschluss eines Hoch-

schulstudiums aufnehmen, können nicht von der kostengünstigen 

Krankenversicherung als Student in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung profitieren. Das hat das Bundessozialgericht (BSG) entschieden.
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Der in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung verwende-

te Begriff des eingeschriebenen Studenten sei nicht deckungsgleich 

mit den hochschulrechtlichen Begrifflichkeiten, führt das Gericht aus. 

Nach der Gesetzessystematik sei der Anordnung der Versicherungs-

pflicht für Studenten zweierlei immanent, zum einen ein Ausbildungs-

bezug und zum anderen das Anknüpfen an ein untechnisch gesprochen 

geregeltes Studium, also an einen Studiengang mit vorgegebenen In-

halten, der regelmäßig mit einem förmlichen Abschluss endet. Beides 

sei jedenfalls bei einem Erststudium, aber auch bei einem Zweit-, Auf-

bau- oder Erweiterungsstudium – durchaus auch bei einem Masterstu-

diengang – erfüllt, nicht aber in vergleichbarem Umfang bei einem im 

Anschluss an ein abgeschlossenes Hochschulstudium durchgeführten 

Promotionsstudium. Denn dieses diene in erster Linie dem Nachweis 

der wissenschaftlichen Qualifikation nach Abschluss des Studiums, so 

das BSG.

Im zweiten Fall hat das BSG entschieden, dass eine im Rahmen eines 

Promotionsstipendiums zugewandte Sachkostenpauschale, die zur 

Deckung des allgemeinen Lebensunterhalts verwendet werden kann, 

für freiwillige Mitglieder in der gesetzlichen Kranken- und in der so-

zialen Pflegeversicherung beitragspflichtig ist. Maßgeblich sei, inwie-

weit die gesamte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Mitglieds ver-

bessert wird. Nur ganz ausnahmsweise unterfielen dabei bestimmte 

Einkünfte nicht der Beitragspflicht. Die der Klägerin gewährte Sachko-

stenpauschale gehöre nicht dazu.

Bundessozialgericht, PM vom 07.06.2018 zu B 12 KR 15/16 R und B 12 

KR 1/17 R

Blindengeld wird grundsätzlich auch bei Alzheimer 
gezahlt

Der 9. Senat des Bundessozialgerichts hat entschieden, dass auch 

schwerst Hirngeschädigte, die keine visuelle Wahrnehmung haben, 

grundsätzlich Anspruch auf Blindengeld haben können.

Die Klägerin leidet an einer schweren Alzheimer-Demenz und kann 

deshalb Sinneseindrücke kognitiv nicht mehr verarbeiten. Das bean-

tragte Blindengeld nach dem Bayerischen Blindengeldgesetz (Bay-

BlindG) lehnte der Beklagte ab. Anders als das Sozialgericht hat das 

Landessozialgericht der Klage stattgegeben. Das Bundessozialgericht 

hat den Rechtsstreit zwar an die Vorinstanz zurückverwiesen. Zur Sa-

che hat es aber ausgeführt, dass bei cerebralen Störungen Blindheit 

auch anzunehmen ist, wenn der Betroffene nichts sieht, obwohl kei-

ne spezifische Sehstörung nachweisbar ist. Liegt Blindheit vor, wird 

Blindengeld zum Ausgleich blindheitsbedingter Mehraufwendungen 

als Pauschalleistung erbracht. Kann ein blindheitsbedingter Aufwand 

aufgrund der Eigenart des Krankheitsbildes aber gar nicht erst entste-

hen, wird der Zweck des Blindengelds verfehlt. In diesen besonderen 

Fällen darf der zuständigen Behörde der anspruchsvernichtende Ein-

wand der Zweckverfehlung nicht verwehrt werden. Ob hier ein solcher 

Ausschlussgrund zum Tragen kommt, hat die Vorinstanz noch festzu-

stellen und abschließend zu prüfen (Anschluss und Fortführung von 

BSG Urteil vom 11. August 2015 - B 9 BL 1/14 R).

BSG, Pressemitteilung vom 14.06.2018 zum Urteil B 9 BL 1/17 R vom 

14.06.2018

Mietrecht: Die Kaution muss nicht unbedingt sechs 
Monate nach dem Auszug zurückgezahlt werden

Das Amtsgericht Dortmund hat einer vermeintlichen Regel im Miet-

recht widersprochen, wonach der Vermieter nach dem Auszug von 

Mietern spätestens sechs Monate danach die Kaution zurückzuzahlen 

habe: Mit der Rückgabe der Wohnung sei der Kautionsrückzahlungsan-

spruch „zwar erfüllbar“, aber noch nicht „fällig“. 

Deshalb durfte der Vermieter hier die Mietkaution so lange zurück-

behalten, wie er Ansprüche aus Neben- und Betriebskostenabrech-

nungen aus den beiden vorangegangenen Jahren noch nicht beziffern 

konnte. Das war hier der Fall, weil (sogar nach eigenem Vortrag der 

Mieter) noch nicht korrekt über die betreffenden Nebenkosten abge-

rechnet worden war. 

AmG Dortmund, 425 C 5350/17 vom 13.03.2018


